
 

 

Vereinsregisternummer: 
VR 19916 Nz, Amtsgericht 
Berlin Charlottenburg 
Steuernummer: 
27/622/50987 

Bankverbindungen: 
Landesbank Berlin Girozentrale 
13 327 810 (BLZ 100 500 00) 
IBAN DE24 1005 0000 0013 3278 10 
BIC/SWIFT BELADEBEXXX 

 
Berliner Volksbank 
830 183 2002 (BLZ 100 900 00) 
IBAN DE94 1009 0000 8301 8320 02 
BIC/SWIFT BEVODEBB 

ZDH • Postfach 110472 • 10834 Berlin   
Haus des Deutschen Handwerks 
Mohrenstraße 20/21 
10117 Berlin 
www.zdh.de 
 
Abteilung: Wipo 
Ansprechpartner: Ute Pesch 
Tel.: +49 30 206 19-262 
Fax: +49 30 206 19-59262 
E-Mail: pesch@zdh.de      

Berlin, 6. Dezember 2021 
      

 
Handwerkskammern 
Zentralfachverbände 
Regionale Handwerkskammertage 
Regionale Vereinigungen der Landesverbände 
Landeshandwerksvertretungen 
 
Nachrichtlich: 
Planungsgruppe Unternehmensfinanzierung 
Beratungsstellenleiter der Handwerkskammern 

 

 

Aktuelle Informationen zu den Corona-Wirtschaftshilfen 

Zusammenfassung 

 

Wir informieren über weitere, nunmehr bekanntgewordene Details der Wirtschaftshilfen 

mit Gültigkeit ab 01.01.2022.  

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Zusammenhang mit der Ministerpräsidentenkonferenz am 02.12.2021 wurden einige 

Neuerungen bzgl. der Corona-Wirtschaftshilfen veröffentlicht, über die wir nachfolgend 

informieren.  

 

Corona-Zuschüsse für den Förderzeitraum 01.01.-31.03.2022 

Für den Zeitraum 01.01.-31.03.2022 wird die Überbrückungshilfe als „Überbrückungshilfe 

IV“ fortgeführt. Soloselbständige können Wirtschaftshilfen im Rahmen der „Neustarthilfe 

2022“ beantragen. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium 

haben angekündigt, die entsprechenden FAQ´s zur Überbrückungshilfe IV und Neustart-

hilfe 2022 zeitnah veröffentlichen zu wollen.  

 

Die Antragstellung erfolgt wie bisher über die bekannte Plattform ueberbrueckungshilfe-

unternehmen.de. Als Anlagen beigefügt sind ebenfalls veröffentlichten Eckpunkte zur 

Überbrückungshilfe IV, zur Neustarthilfe 2022 sowie Hinweise zu Sonderregelungen für 

die Veranstaltungs- und Kulturbranche und für die Abschreibung von Warenbeständen.  

 

Überbrückungshilfe IV 

Bei der Überbrückungshilfe IV erfolgt weiterhin eine Fixkostenerstattung; Antragsvoraus-

setzung ist nach wie vor ein durch Corona bedingter Umsatzrückgang von 30 Prozent im 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
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Vergleich zum Referenzzeitraum 2019. Auch Abschlagszahlungen sind wiederum für die 

Überbrückungshilfe IV vorgesehen. 

 

Der maximale Fördersatz der förderfähigen Fixkosten beträgt 90 Prozent bei einem Um-

satzrückgang von über 70 Prozent. Die förderfähigen Kostenpositionen bleiben weitge-

hend unverändert. So können weiterhin die Kosten für Miete, Pacht, Zinsaufwendungen 

für Kredite, Ausgaben für Instandhaltung, Versicherungen usw. geltend gemacht werden. 

Neu ist jedoch, dass Kostenpositionen wie Modernisierungs- oder Renovierungsaus-

gaben künftig nicht mehr förderfähig sind. 

 

Modifiziert wird der aktuelle Eigenkapitalzuschuss. Betriebe mit einem coronabeding-

ten durchschnittlichen Umsatzrückgang von mindestens 50 Prozent im Dezember 2021 

und Januar 2022 können in der Überbrückungshilfe IV einen Zuschlag von bis zu 30 

Prozent auf die Fixkostenerstattung nach Nr. 1 bis 11 des bekannten Fixkostenkatalogs 

erhalten. Für Unternehmen, die von Absagen der Advents- und Weihnachtsmärkte be-

troffen sind, beträgt der Zuschlag 50 Prozent; als Zugangsvoraussetzung ist hier ein Um-

satzeinbruch von 50 Prozent im Dezember 2021 hinreichend. 

 

Die jüngst von der EU-Kommission erweiterten beihilferechtlichen Spielräume werden 

auf die Überbrückungshilfe IV übertragen. Somit wurde die beihilferechtliche Höchst-

grenze um 2,5 Mio. Euro erhöht, sodass unter Berücksichtigung aller beihilferechtlichen 

Vorgaben und über alle Programme hinweg maximal 54,5 Mio. Euro Förderung pro Un-

ternehmen und Unternehmensverbund möglich sind. Der maximale monatliche Förder-

betrag liegt weiterhin bei 10 Mio. Euro. 

 

Neustarhilfe 2022 

Mit der Neustarthilfe 2022 können Soloselbständige (auch mit Personengesellschaft) 

weiterhin pro Monat bis zu 1.500 Euro an direkten Zuschüssen als Betriebskostenpau-

schale erhalten, insgesamt für den verlängerten Förderzeitraum also bis zu 4.500 Euro. 

Die übrigen Zugangsvoraussetzungen entsprechen denen der Neustarthilfe Plus. 

 

KfW-Sonderprogramm sowie KfW-Schnellkredit 

Auch hierfür hat die Bundesregierung die nachfolgenden Anpassungen veröffentlicht: 

• Die Antragsfrist im KfW-Sonderprogramm und im KfW-Schnellkredit wird bis zum 

30. April 2022 verlängert. 

• Die maximalen Kreditbeträge für Kleinbeihilfen wurden erhöht, woraus neue Kre-

ditobergrenzen im KfW-Schnellkredit resultieren. Die maximale Kreditobergrenze 

je Unternehmensgruppe von 25 Prozent des Jahresumsatzes 2019 bleibt jedoch 

bestehen. Folgende Kreditobergrenzen gelten ab Januar 2022: 

o für Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten 2,3 Mio. Euro (bisher 1,8 

Mio. Euro) 

o für Unternehmen mit über zehn bis 50 Beschäftigten 1,5 Mio. Euro (bisher 

1,125 Mio. Euro), 
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o für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 850.000 Euro (bisher 

675.000 Euro). 

• Auch die Kreditobergrenze im KfW-Unternehmerkredit und im ERP-Gründerkredit 

mit Laufzeiten von mehr als sechs Jahren wird von bisher 1,8 Mio. Euro auf 2,3 

Mio. Euro erhöht. 

 

Nach wie vor ausgeschlossen ist eine Finanzierung von Unternehmen in Schwierigkeiten 

oder ohne tragfähiges Geschäftsmodell. 

 

Verlängerung von Bürgschafts- und Garantieprogrammen 

Zudem wurde die finale politische Entscheidung getroffen, die Antragsfrist für die Bürg-

schafts- und Garantieprogramme zu Corona-Sonderbedingungen (Bürgschaften der 

Bürgschaftsbanken, Garantien der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, Groß-

bürgschaften) bis zum 30.04.2022 zu verlängern. Der 30.06.2022 als Frist für die Bürg-

schafts-/Garantiezusagen bleibt bestehen. Damit wird ein zeitlicher Gleichlauf zum KfW-

Sonderprogramm und zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds erzielt.  

 

Die Umsetzung dieser politischen Entscheidung steht jedoch unter dem Genehmigungs-

vorbehalt der EU-Kommission, der jedoch allgemein als Formalie gesehen wird. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und werden Sie ansonsten über 

die weiteren Entwicklungen informiert halten. Zudem verweisen wir auf unsere Internet-

seiten zu diesem Thema, die regelmäßig überarbeitet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Karl-Sebastian Schulte    gez. Dr. Alexander Barthel 

Geschäftsführer     Abteilungsleiter 

 

 

Anlagen 

https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-wirtschaft-energie-umwelt/finanzierung/
https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-wirtschaft-energie-umwelt/finanzierung/

